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30.11.2012 

Dem 
Haushaltsausschuss 

überwiesen 

 
Änderungsantrag  

der Fraktionen der CDU und der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 

die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die  

Haushaltsjahre 2013/2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014) in der 

Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 

Haushaltsausschusses 

Drucksache 18/6515 zu Drucksache 18/5926  

         
Inhalt des Antrags: Anpassung des Programms an die mit dem Entwurf 

des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum 
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 
vorgesehenen Anteile des Landes Hessen 

 
 
 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  1732 Leistungen aus dem KFA im Bereich des Sozialministeriums, soweit nicht Kap. 

1736 
Buchungskreis: 2595 
 
Förderproduktnummer 

lt. Leistungsplan 

32 neu 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3-Betreuungsplätzen 
 
 

 

 

  Veränderung 

  von um auf 

Leistungsplan 2013:    

 

  Beträge in 1.000 EUR 

 Gesamtkosten 100.000,0 0,0 100.000,0 

 Eigene Erlöse 100.000,0 0,0 100.000,0 

 Produktabgeltung 0,0 0,0    0,0 
 

 

 

 

Leistungsplan 2014:  
 

  Beträge in 1.000 EUR 

 Gesamtkosten 0,0 " "" 0,0    0,0 

 Eigene Erlöse 0,0 " "" 0,0    0,0 

 Produktabgeltung 0,0 " "" 0,0    0,0 
 

 

 

 

Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 

 

Im Produktblatt werden folgende Veränderungen vorgenommen  

Ziffer 7 - Der Betrag in der Zeile „Gesamt“ sowie in der Zeile „Sonstige Erträge“ für 2013 von 83.500.000 € auf 

63.640.000 reduziert und die VE für 2014 von 16.500.000 € auf 36.360.000 € erhöht.  

Ziffer 9 – Das Soll 2013 wird in der Zeile „Gesamt“ und „Einnahmen (Neubewilligung)“ von 83.500.000 € auf 

63.640.000 € reduziert und das Soll 2014 in den Zeilen „Gesamt“ und „Einnahmen (Abfinanzierung)“ von 16.500.000 € 
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auf 36.360.000 € erhöht. 

 

 
Kameraler Haushalt: 
 
Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR 

 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

                            0 
 
 

 

 

Haushaltsjahr 2014 Beträge in EUR 

 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

                            0 
 

 

 

Kameraler Haushaltsabschluss  

 

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR 

 

 Hauptgruppe von um auf 

 HG 3 142.730.000 " "" -19.860.000 122.870.000 

 HG 8 98.750.000 " "" -19.860.000 78.890.000 

 HG             " ""          0 

 HG             " ""          0 

 Kameraler Zuschuss/Überschuss -237.620.000 " ""       -237.620.000 

 
 

Haushaltsjahr 2014  

 

 HG 3 87.830.000 "+"" 19.860.000 107.690.000 

 HG 8 31.750.000 "+"" 19.860.000 51.610.000 

 HG             " ""          0 

 HG             " ""          0 

 Kameraler Zuschuss/Überschuss -240.220.000 " ""       -240.220.000 
 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen (2013): Beträge in EUR 

 

 Verpflichtungsermächtigungen von um auf 

 Verpflichtungsermächtigungen 2014 23.000.000 "+"19.860.000 42.860.000 

 Verpflichtungsermächtigungen 2015 5.500.000 ""      5.500.000 

 Verpflichtungsermächtigungen 2016 1.250.000 " "      1.250.000 

 Verpflichtungsermächtigungen 2017ff       " "         0 

 Gesamtverpflichtung 29.750.000 "+"19.860.000 49.610.000 

 

Verpflichtungsermächtigungen (2014): Beträge in EUR 

 

 Verpflichtungsermächtigungen    

 Verpflichtungsermächtigungen 2015       "         0 

 Verpflichtungsermächtigungen 2016       " "         0 

 Verpflichtungsermächtigungen 2017       " "         0 

 Verpflichtungsermächtigungen 2018ff       " "         0 

 Gesamtverpflichtung    0 " "   0    0 
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Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

Begründung des Änderungsantrags:      

 

Bei Aufstellung des Haushaltes wurde aufgrund der politischen Einigung zum Fiskalpakt von einem auf Hessen 

entfallenden Anteil von Bundemitteln in Höhe von 44,5 Mio. € für das Jahr 2013 ausgegangen. Der Gesetzentwurf zur 

Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder sieht nunmehr auf 

Hessen entfallende Bundesmittel in Höhe von rd. 44.130.000 Euro,  aufgeteilt auf die Jahre 2013 mit rd. 24.270.000 Euro 

und 2014 mit rd. 19.860.000 Euro€ vor. Das Programmvolumen von 100 Mio. Euro bleibt unverändert, da die 

ausfallenden Bundesmittel in Höhe von 370.000 Euro innerhalb des Epl. 08 umgeschichtet werden. Mit Änderungsantrag 

zu Kap. 0806 P 48 neu wird dieser Veränderung Rechnung getragen. Entsprechend der Zuführung sind die 

Jahrestranchen bei Kap. 1732 Produkt 32 neu anzupassen. Siehe korrespondierender Änderungsantrag zu Kap. 0806 P 48 

- neu. 
 
Wiesbaden, 30.11.2012 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
Dr. Christean Wagner (Lahntal) 

Für die Fraktion der FDP 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 

Wolfgang Greilich 

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
  

  


